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Zusammenfassung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2/99 
"Gewerbepark Bitterfeld“, OT Stadt Bitterfeld, Stadt Bitterfeld-
Wolfen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Bereinigung eines Privatgrundstückes auf dem eine öffentliche 

Verkehrsfläche (Wendehammer) ausgewiesen wurde  

► Ausweisung als Mischgebiet 

► Anpassung der Baugrenze 
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Bestandteil der Bebauungsplansatzung 

 

 

1. Planzeichnung (Teil A) 

 

- zeichnerische Darstellung 

 

- Planzeichenerklärung 

 

2. Textliche Festsetzungen (Teil B) 

 

 

3. Begründung (Teil C) 

 

- Begründung zum Entwurf  
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2.0 Rechtsgrundlagen 

 
2.0.1  
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808) 
m.W.v. 29.07.2017. 
 
2.0.2  
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990 
(BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I 
S. 1057) m.W.v. 13.05.2017 
 
2.0.3  
Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. 
1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 
 
2.0.4  
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26.09.2002 (BGBl. S. 3830), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771) m.W.v. 29.07.2017 
 
2.0.5 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), in Kraft getreten am 01.03.2010  
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) m.W.v. 
29.09.2017 
 
2.0.6 
Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) vom 10. 
Dezember 2010 (GVBl. LSA 2010, 569) 
 
2.0.7  
Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. September 2013 (GVBl. LSA 2013, 440, 441) 
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2.1 Begrenzung des Bebauungsplanes 

 
Der Bebauungsplan wird begrenzt: 
 
 Nördlich: 

durch die Flurstücke 35/2 und 231 der Flur 46 
 

 Westlich: 
durch das Flurstück 37/3 der Flur 46 
 

 Südlich: 
durch das Flurstück 22 der Flur 46 
 

 Östlich: 
durch das Flurstück 38 der Flur 46 

 
Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches sind der 
Plandarstellung des Bebauungsplans zu entnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geobasisdaten des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 
Aktenzeichen: 2017 / A18-205-2010-7 
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2.2 Bisherige Nutzungs- und Rechtsverhältnisse 

 
Das zu ändernde Plangebiet befindet sich in einem Teilbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 2/99 "Gewerbepark Bitterfeld" im Ortsteil Stadt 
Bitterfeld in der Stadt Bitterfeld-Wolfen. 
 
Die Flächen sind in privater Hand. 
 
Mit dem Aufstellungsbeschluss für die 3. Änderung wurde die Erstellung 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB beschlossen. Im 
vereinfachten Verfahren kann von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 und 
vom Umweltbericht nach § 2a abgesehen werden. 
 

Die Grundzüge der Planung werden nicht verändert. Es findet eine 
Verlagerung der Grünfläche vom Süden in den Norden des 
Änderungsbereiches statt. Die Bilanzen bleiben unverändert. 
 
Das Planaufstellungsverfahren wird unter Verzicht auf die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 3 BauGB durchgeführt. 
Dabei kann von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung abgesehen 
werden, wenn ein Bebauungsplan aufgestellt oder aufgehoben wird und 
sich dies auf das Plangebiet und die Nachbargebiete nicht oder nur 
unwesentlich auswirkt bzw. die Unterrichtung und Erörterung bereits 
zuvor auf anderer Grundlage erfolgt ist. 
 
Im geltenden Flächennutzungsplan ist die Fläche im Änderungsbereich 
des Bebauungsplans als Gemischte Baufläche (nach § 6 BauNVO) 
ausgewiesen. 
Die Planung entspricht den Vorgaben und Festsetzungen aus dem 
Flächennutzungsplan, so dass der Bebauungsplan aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt wird. 
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2.3 Anlass und Zielstellung der Planung  

 
Der Geltungsbereich befindet sich in der Stadt Bitterfeld-Wolfen, Ortsteil 
Stadt Bitterfeld.  
 

Der Geltungsbereich besteht aus dem Flurstück [Gemarkung Bitterfeld]: 
231 Flur 46 [teilweise] 

Die Gesamtfläche beträgt 3.121 m². 
 
Ziel der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2/99 "Gewerbepark 
Bitterfeld" ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Ermöglichung der Bebaubarkeit für ein Privatgrundstück im Zscherndorfer 
Weg.  
 
Auf dem privaten Grundstück 231 der Flur 46 wurde eine öffentliche 
Verkehrsfläche (Wendehammer) festgesetzt. 
Da sich in den vergangenen Jahren das Wohngebiet entlang des 
Zscherndorfer Weges ausgedehnt hat, wird der Wendehammer an dieser 
Stelle nicht mehr benötigt.  
 
Für den Schwerlastverkehr ist die Zufahrt in den Zscherndorfer Weg von 
der Bundesstraße 184 (Leipziger Straße) mittels VZ 253 (Verbot für 
Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5t) untersagt. 
 
Die Verkehrsfläche wird in Mischgebiet geändert, verbunden mit einer 
Anpassung der Baugrenze. Die Grünfläche wird vom Süden in den 
Norden des Änderungsbereiches verlagert. 
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2.4 Textliche Festsetzungen 

 
1   Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB) 

 

a) Es handelt sich um ein Mischgebiet nach § 6 BauNVO. 
b) Zulässige Nutzungen im Mischgebiet MI1 und MI2 sind 

Wohngebäude; Geschäfts- und Bürogebäude; Schank- und 
Speisewirtschaften sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes; Sonstige Gewerbebetriebe und 
Gartenbaubetriebe nach § 6 (2) 1, 2, 3, 4 und 6 BauNVO. 
 

Der Bebauungsplan setzt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB die Art 
der baulichen Nutzung fest. Die Festsetzungen wurden aus dem 
rechtskräftigen Bebauungsplan übernommen. 
 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in 
Verbindung mit § 16 BauNVO) 

 

Mischgebiet MI1 
GRZ:  0,6 
GFZ:  1,0 
Anzahl der Vollgeschosse: IV 
 

Mischgebiet MI2 
GRZ:  0,6 
GFZ:  1,0 
Anzahl der Vollgeschosse: II 
 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden die 
Grundflächenzahl (GRZ) und die Geschoßflächenzahl (GFZ) 
gemäß Planeintrag mit 0,6 und 1,0 jeweils als Höchstgrenze 
festgesetzt. Diese Festsetzungen sollen eine optimale Bebauung 
sowie den Anteil der versiegelbaren Fläche im Plangebiet regeln.  
 

Die Festsetzungen wurden aus dem rechtskräftigen 
Bebauungsplan übernommen. 
 

1.3  Bauweise, Baugrenzen, Baulinien (§ 9 (1) 1 BauGB in Verbin-
dung mit § 22 und § 23 BauNVO)   

  

Es wird eine offene Bauweise (“o“) festgesetzt (§ 22 (2) 
BauNVO). 
 

Die Festsetzung der offenen Bauweise wurde aus dem 
rechtskräftigen Bebauungsplan übernommen. 
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1.4 Flächen für Nebenanlagen sowie Stellplätze und Garagen  
(§ 9 (1) 4 BauGB) 
 

a) Pro Wohneinheit werden zwei Stellplätze als 
Mindestanforderung festgesetzt. 

b) Im Plangebiet sind aufgrund § 12 Abs. 6 BauNVO und § 23 
Abs. 5 BauNVO Garagen, Carports und Nebenanlagen im 
Sinne § 14 Abs. 1 BauNVO nicht zwischen der 
Straßenbegrenzungslinie und der vorderen Baugrenze 
zulässig. Unberührt von dieser Festsetzung bleiben 
Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 2 BauNVO sowie 
Einfriedungen, Stützmauern i.v.m. der Zufahrt zu 
Tiefgaragen und Werbeanlagen an der Stätte der Leistung. 

 

Um eine Beeinträchtigung im öffentlichen Straßenraum 
auszuschließen und eine ausreichende Anzahl an 
Parkmöglichkeiten zur Verfügung zu haben, werden 
Festsetzungen über die Errichtung von Stellplätzen geregelt. 

 
1.5  Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 (1) 20 BauGB) 
 

Für das gesamte Bebauungsplangebiet ist eine naturnahe 
Regenwasserbewirtschaftung vorgesehen. Im Rahmen der 
festgelegten Ausgleichsmaßnahmen sind daher kombinierte, 
naturnah gestaltete Retentionsräume mit angrenzenden 
Versickerungsflächen ausgewiesen. 
 

1.6 Festsetzungen zur Umsetzung des Grünordnung 
 
Innerhalb der Grünflächen sind Grundstückszufahrten zulässig. 
 

Innerhalb der Mischgebiete sind 3m breite Hecken zur 
Grundstücksaufteilung anzupflanzen. Pflanzung zweireihig. 
Pflanzabstand 1,5m in der Reihe und 1,5m zwischen den 
Reihen. 
 

20 % der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind wie folgt 
zu bepflanzen: 

Auf je 100 m² sind 2 Hochstämme (U=12-14cm je 2x 
verpflanzt) und 80 Sträucher (H=60-100cm je 2x verpflanzt) 
gemäß Pflanzliste 1 und 2 zu pflanzen. 

 
Pflanzliste 1 - Hochstämme 

Feldahorn Acer campestre 
Zuchtsorten „Elsrijk“/ „Green 
Top“/ „Queen Elizabeth“ 

Frühlings-Kirsche Prunus „Pandora“ 
Kugelahorn Acer platanoides „Globosum“  
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Säulen-Hainbuche Carpinus betulus “Frans 
Fontaine” 

Scharlach-Kirsche Prunus sargentii „Accolade“ 
Zierapfel in Zuchtsorten Malus Hybriden 
Zierkirschen in versch. Prunus spec. 
Arten und Sorten 
Stadt-Birne Pyrus calleryana „Chanticleer“ 
hochstämmige Obstbäume verschiedener Sorten 

 
Pflanzliste 2 - Sträucher 

Alpen-Johannisbeere Ribes alpinum 
Bauern-Jasmin in versch. Philadelphus coronarius 
Zuchtsorten 
Blut-Johannisbeere Ribes sanguineum 
Feuerdorn in versch. Pyracantha 
Zuchtsorten 
Gefülltblühende Deutzie Deutzia scabra „Candidissima“  
Gelbholziger Hartriegel Cornus stolonifera „Flaviramea“  
Pracht-Spiere Spiraea vanhouttei 
Rosen-Deutzie Deutzia hybrida „Mont Rose“ 
Schneeball in versch. Viburnum 
Zuchtsorten 
Weigelien in versch. Weigela 
Zuchtsorten 
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2.5 Entwässerung 
 
Die Abwasserentsorgung erfolgt dezentral. Der Abwasserzweckverband 
Westliche Mulde hat sich für die Grundstücke entlang des Zscherndorfer 
Weges teilweise freistellen lassen. 
 

Niederschlagswasser, welches von Dachflächen und versiegelten 
Flächen anfällt, soll in gereinigter Form der Versickerung zugeführt bzw. 
in Zisternen, Teichen usw. zur weiteren Nutzung zwischengespeichert 
werden. Eine Vernässung der Grundstücke ist durch den Bauherren durch 
geeignete Maßnahmen zu verhindern. 
 
2.6 Versorgung mit Trinkwasser/ Löschwasser 
 
Gemäß Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt vom 6.7.1994 obliegt der abwehrende Brandschutz weiterhin den 
Städten und Gemeinden. Die Midewa GmbH stellt nach Können und 
Vermögen Trinkwasser zum Löschwasserzweck über die öffentlichen 
Hydranten zur Verfügung. 
 

Im Plangebiet sollte ein Löschwasserbedarf von 96 m³/h 
(Geschoßflächenzahl 0,7 - 1,2) für einen Zeitraum von 2 Stunden 
vorgehalten werden. 

 
2.7 Strom-/ Gasversogung 
 
Die Versorgung mit Gas und Elektroenergie ist durch die 
Versorgungsunternehmen Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen und Mitnetz 
gesichert.  

 
2.8 Verkehrserschließung 
 
Das Plangebiet ist verkehrstechnisch voll erschlossen. Über den 
Zscherndorfer Weg erhält man Anschluss an die Bundesstraße 184 
(Leipziger Straße). 
 

Die Abmessungen der ausgewiesenen Verkehrsflächen wurden so 
gewählt, dass die Planung der Verkehrsanlagen entsprechend der RASt 
06 (Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen) erfolgen kann. 

 
2.9 Immissionsschutz 
 
In Anlehnung an § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz sind bei 
raumbedeutsamen Planungen, die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen i.S. des Artikels 3 Nr. 5 
der Richtlinie 96/82/EG in Betriebsbereichen hervorgerufene 
Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen 
dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit 
wie möglich vermieden werden. 
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Auf der Grundlage der Bundesimmissionsschutzverordnung ist der 
Verursacher verpflichtet, die Immissionsbeschränkungen einzuhalten 
sowie Maßnahmen zum Schutz zu tragen. 
 
2.10 Gesundheitswesen 
 
Bei der Verlegung von Trinkwasserleitungen sind die Arbeiten nach den 
anerkannten Regeln der Technik durchzuführen; die verwendeten 
Materialien müssen diesen Regeln ebenso entsprechen. Detaillierte 
Anforderungen sind in der DIN 2000 (Zentrale Trinkwasserversorgung) 
enthalten. Die konsequente Beachtung dieser Norm ist eine 
Voraussetzung dafür, dass das Wasser aus den neu verlegten Leitungen 
in seiner bakteriologischen Beschaffenheit den gesetzlichen 
Anforderungen der Trinkwasserverordnung vom 20.05.2001 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10.März 2016 (BGBl. I S.459) 
entspricht. 
Die Inbetriebnahme einer neuverlegten Leitung des zentralen 
Versorgungsnetzes ist dem Gesundheitsamt nach § 13 (1) der 
Trinkwasserverordnung durch den Rechtsträger der 
Wasserversorgungsanlagen spätestens 4 Wochen vorher anzuzeigen. 
Weiterhin ist rechtzeitig vor der Inbetriebnahme der neuen Leitungen eine 
mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung zu veranlassen. Diese 
Untersuchung ist von einem zugelassenen Trinkwasserlabor, welches die 
Anforderungen nach § 15 Abs. 4 der Trinkwasserverordnung erfüllt, 
vorzunehmen. Eine Kopie der Niederschrift dieser Wasseruntersuchung 
ist dem Gesundheitsamt innerhalb von 2 Wochen nach dem Abschluss 
der Untersuchung zu übersenden. 
 

Bei der Gestaltung der Straßen und Gehwege sind die Voraussetzungen 
einer hindernisfreien baulichen Umwelt zu schaffen, um für Menschen mit 
Behinderungen eine problemlose Nutzung der Anlagen zu ermöglichen 
und somit eine Verbesserung der Lebensqualität zu erzielen. 
 
2.11 Wasserrecht 

 
Sollten im Zuge der einzelnen Bauvorhaben Wasserhaltungs-
maßnahmen erforderlich werden, so ist für das Heben und Ableiten von 
Grundwasser eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der unteren 
Wasserbehörde (§§ 8, 9, 10 WHG) zu beantragen. 
 

Sollen anfallende Niederschlagswässer versickert werden, erfüllt dies den 
Tatbestand der Gewässerbenutzung und bedarf gemäß den 
Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 
(BGBl. I S.2585), in der derzeit gültigen Fassung, einer wasserrechtlichen 
Erlaubnis der unteren Wasserbehörde vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld. 
Gleiches gilt für die Versickerung des anfallenden und von der Anlage 
abfließenden Niederschlagswassers.  
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2.12  Sicherheits- und Gesundheitsschutz 
 
Auf die Bestellung eines Koordinators für Sicherheits- und   
Gesundheitsschutz für die Planung und Ausführung der einzelnen 
Bauprojekte durch die Bauherren, der eventuellen Erarbeitung eines 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes und die Vorankündigung 2 
Wochen vor Beginn an das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Dessau, 
nach §§ 2 und 3 der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz 
auf Baustellen (Baustellenverordnung - BaustellV) vom 10.06.1998 (BGBl 
Teil 1, S.1283), wird hingewiesen.  
 
2.13 Grenzmarken 
 
Der für die Baumaßnahme verantwortliche Träger hat dafür zu sorgen, 
dass eventuell erforderliche Arbeiten zur Sicherung bzw. 
Wiederherstellung der Grenzmarken durch eine befugte Stelle nach § 1 
des Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes Sachsen-Anhalt 
(VermGeoG LSA) durchgeführt werden.  
 

Nach § 5 und § 22 des VermGeoG LSA in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. September 2004 (GVBl. LSA S.716), zuletzt 
geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Vermessungs- und 
Geoinformationsgesetzes Sachsen-Anhalt vom 18.Oktober 2012 (GVBl. 
LSA Nr. 21/2012 S. 510), handelt derjenige ordnungswidrig, der unbefugt 
Grenzmarken einbringt, verändert oder beseitigt. 
 
2.14 Altlasten/ Bodenschutz/ Abfallrecht 
 
Sollten sich bei den Erdarbeiten organoleptische (geruchliche oder 
optische) Auffälligkeiten im Boden zeigen bzw. ergeben sich Hinweise auf 
schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten, ist die untere 
Bodenschutzbehörde zu informieren (§§ 2, 3 des Bodenschutz-
Ausführungs-Gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (BodSchAG) vom 
02.04.2002). 
 

Wenn zur Verfüllung von Baugruben bzw. zur Geländeregulierung 
(ortsfremder) Bodenaushub eingesetzt wird, hat dieser die 
Zuordnungswerte der Einbauklasse 0 der LAGA Merkblatt 20 vom 
05.11.2004 einzuhalten. Der Einsatz von Bauschutt zu genannten 
Zwecken ist nur in Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde und 
Unteren Abfallbehörde zulässig. Entsprechenden Hinweisen seitens des 
zuständigen Trägers öffentlicher Belange wird damit Rechnung getragen. 
 

Anfallende Abfälle sind einer ordnungsgemäßen Entsorgung (Verwertung 
oder Beseitigung) zuzuführen. Bezüglich der Deklaration, Analytik und 
Verwertung von mineralischen Abfällen (Erdaushub, Bauschutt, 
Straßenaufbruch etc.), die im Zuge des Vorhabens anfallen, wird auf die 
Technischen Regeln der LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall), 
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen 
Reststoffen/ Abfällen, Merkblatt 20, verwiesen. In Sachsen-Anhalt ist die 
Fassung vom 5.11.2004 der LAGA Merkblatt 20, Teil II (Verwertung von 
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Bodenmaterial), Teil III (Probenahme und Analytik) sowie Anlage 3 
(Gleichwertige Bauweisen und Abdichtungssysteme) in den abfall- und 
bodenschutzrechtlichen Vollzug eingeführt worden. Weiterhin ist Teil I 
(Allgemeiner Teil) der Fassung der LAGA Merkblatt 20 vom 6.11.2003 zu 
vollziehen. Die Bewertung von anfallendem Bauschutt und 
Straßenaufbruch erfolgt entsprechend der Fassung der LAGA, Merkblatt 
20 vom 06.11.1997. 
 

Bei der Verwendung von mineralischen Abfällen (Recycling-Material), 
sind für diese, unterhalb einer Vollversiegelung, die Zuordnungswerte Z 2 
gemäß LAGA Merkblatt 20 in der Fassung vom 06.11.1997 einzuhalten. 
Gleiches gilt in Analogie für die Nutzung von Recycling-Material z.B. als 
Bettungsschicht/ Schotterpolster unter einer Bodenplatte. 
Ist keine Vollversiegelung (wasserdurchlässig) wie z.B. bei der 
Herrichtung von Kfz-Stellflächen, Terrassen etc. vorgesehen, sind die 
Zuordnungswerte Z 1.1 der LAGA Merkblatt 20 in der Fassung vom 
06.11.1997 einzuhalten. 
 

Für die abfallrechtliche Überwachung ist gemäß § 32 Abs. 1 des 
Abfallgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (AbfG LSA vom 01.02.2010, 
GVBl. LSA S.44, in der derzeit gültigen Fassung) der Landkreis Anhalt-
Bitterfeld als untere Abfallbehörde zuständig. 
 

Weiterhin wird auf die Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld vom 24.6.2010, in der jeweils gültigen Fassung, verwiesen. 
 
Generell sind bei erdeingreifenden Maßnahmen bzw. Baumaßnahmen 
aus Sicht der unteren Bodenschutzbehörde folgende Hinweise zu 
beachten: 
- Entsprechend § 1 (1) Bodenschutz-Ausführungsgesetz Sachsen-

Anhalt (BodSchAG LSA) vom 02.04.2002 ist mit Grund und Boden 
sparsam und schonend umzugehen. Es sind Bodenversiegelungen auf 
das unbedingt notwendige Maß zu begrenzen. Vorrangig sind bereits 
versiegelte, sanierte, baulich veränderte oder bebaute Flächen wieder 
zu nutzen. 

- Senken/ Abgrabungen, bei denen die Materialien dauerhaft 
Bestandteil der Landschaft werden, dürfen entsprechend der 
„Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen 
Abfällen LAGA TR 20“ in der Fassung vom 5.11.2004 i.V.m. Teil I 
(Allgemeiner Teil) in der Fassung vom 6.11.2003 nur mit 
Bodenmaterial verfüllt werden, das die Anforderungen Einbauklasse 0 
einhält. 

 
2.15 Denkmalschutz und Archäologie 
 
Wer bei Arbeiten oder anderen Maßnahmen in der Erde oder im Wasser 
Sachen oder Spuren von Sachen findet, bei denen Anlass zu der 
Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (archäologische und 
bauarchäologische Bodenfunde), hat diese zu erhalten und der 
zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Der Bodenfund 
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und die Fundstelle sind bis zu Ablauf einer Woche nach der Anzeige 
unverändert zu lassen und vor Gefahren für die Erhaltung der 
Bodenfunde zu schützen. Das Denkmalfachamt und von ihm Beauftragte 
sind berechtigt die Fundstelle nach archäologischen Befunden zu 
untersuchen und Bodenfunde zu bergen. 
 

Bei der Bauausführung ist die gesetzliche Meldepflicht im Falle unerwartet 
freigelegter archäologischer Funde oder Befunde einzuhalten (§ 9 Abs. 3 
DenkmSchG LSA). Die erforderliche Anzeige ist an die untere 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zu richten (Am 
Flugplatz 1, 06366 Köthen [Anhalt], Tel.-Nr.: 03493/341611). 
 

Befunde mit den Merkmalen eines Kulturdenkmales sind bis zum Ablauf 
einer Woche nach der Anzeige unverändert zu lassen (§ 9 Abs. 3 
DenkmSchG LSA). Eine wissenschaftliche Dokumentation durch 
Beauftragte des zuständigen LDA ist durch den Eigentümer bzw. 
Veranlasser abzusichern (§ 14 Abs. 9 DenkmSchG LSA). 
 
2.16 Naturschutz  

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Umweltschadensgesetz und das 
Artenschutzrecht zu beachten sind. In diesem Zusammenhang wird 
insbesondere auf § 19 BNatSchG i.V. mit dem Umweltschadensgesetz 
(vom 10.Mai 2007, BGBl. Teil I S.666) sowie auf die §§ 44 und 45 
BNatSchG verwiesen. 
 
2.18 Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt 
 Regionaler Entwicklungsplan Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg 
 
Im LEP 2010, Z 37, ist Bitterfeld-Wolfen als Mittelzentrum ausgewiesen. 
Mittelzentren sind gem. Ziel 34 LEP-ST 2010 als Standorte für gehobene 
Einrichtungen im wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen 
Bereich und für weitere private Dienstleistungen zu sichern und zu 
entwickeln. 
Sie sind Verknüpfungspunkte der öffentlichen Nahverkehrsbedienung 
und sollen die Verbindung zum regionalen und überregionalen Verkehr 
sichern. 
Eine Ausnahme unter den Mittelzentren der Planungsregion stellt das 
zweikernige Mittelzentrum Bitterfeld-Wolfen dar. Die Stadt Bitterfeld-
Wolfen weist mittelzentrale Ausstattungsmerkmale auf und ist aufgrund 
der Einwohnerzahlen als tragfähiges Mittelzentrum im Z 37 LEP-ST 2010 
festgelegt worden. 
 

Mittel- und grundzentrale Funktionen erfüllen die beiden Ortsteile 
Bitterfeld und Wolfen. Zwischen den Ortsteilen Bitterfeld und Wolfen 
besteht kein unmittelbarer Bebauungszusammenhang. Das besiedelte 
Stadtgebiet zwischen beiden Ortsteilen wird dominiert von den 
großflächigen Industriegebieten des Chemieparks Bitterfeld. Die K2054 
sowie die Schienentrasse Bitterfeld-Dessau fungieren als verbindende 
Infrastrukturtrasse zwischen Bitterfeld über Greppin nach Wolfen bis 
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Wolfen-Nord/ Bobbau. Entsprechend dem Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept der Stadt Bitterfeld-Wolfen [BBE 2009] konzentrieren sich 
die mittelzentralen Versorgungseinrichtungen auf den Ortsteil Bitterfeld. 
Der Sitz der Kommunalverwaltung der Stadt befindet sich in den 
Ortsteilen Wolfen und Bitterfeld. In Wolfen und Wolfen-Nord befinden sich 
Ortsteilzentren für die Versorgung der Bevölkerung mit Waren des mittel- 
und kurzfristigen Bedarfs. Die beiden Einrichtungen Berufsschulzentrum 
und Kulturpalast befinden sich aufgrund ihrer Lage im Industriegebiet 
außerhalb der Abgrenzung des Zentralen Ortes, sie sind jedoch aufgrund 
ihrer mittelzentralen Funktion dem Mittelzentrum Bitterfeld-Wolfen 
zuzuordnen. 
 

Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Siedlungsstruktur 
 

Entsprechend Grundsatz 12 LEP 2010 sollen in der Siedlungsstruktur des 
Landes Sachsen-Anhalt gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild, die 
Lebensweise und Identität der Bevölkerung prägende Strukturen unter 
Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse und der Erhaltung 
siedlungsnaher Freiräume entwickelt werden. 
 

Im Weiteren wurden dahingehende Vorgaben festgelegt, dass eine 
ungegliederte Siedlungsstruktur zu vermeiden (Ziel 22 LEP 2010) und die 
Siedlungsentwicklung mit den Erfordernissen einer günstigen 
Verkehrserschließung abzustimmen (Ziel 23 LEP 2010) ist. 
 

Zur Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und Boden sollen 
gemäß Grundsatz 13 LEP 2010 vorrangig 

• die vorhandenen Potenziale (Baulandreserven, Brachflächen und 
leer stehende Bausubstanz) in den Siedlungsgebieten genutzt und 

• flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen angewendet 
werden. 

 

Eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsentwicklung ist zu 
vermeiden (Ziel 22 LEP 2010). 
 
Sicherung und Entwicklung der Daseinsvorsorge 
 

Ziel 4 
Zur Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und Boden sowie zur 
Verbesserung der Auslastung der vorhandenen Infrastruktur sind für 
Wohnneubaumaßnahmen die vorhandenen Potenziale der Innen-
entwicklung (Baulandreserven, Brachflächen und leerstehende 
Bausubstanz) in den Siedlungsgebieten zu nutzen. Das Erfordernis von 
Neuausweisungen ist in qualitativer und quantitativer Hinsicht unter 
Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung und Anrechnung vorhan-
dener Flächenreserven und Innenbereichspotenziale zu begründen. Es 
sind flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen zu nutzen. 
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2.19 Schutzstreifen/ Nachrichtliche Übernahmen 
 
Eine Bebauung von Schutzstreifen ist verboten. Anpflanzungen von 
Bäumen und anderen Tiefwurzlern sind grundsätzlich untersagt. 
 

Deutsche Telekom: 
Telekommunikationslinien liegen in einer Tiefe von 0,4 bis 1m. Mit einer 
geringeren Tiefenlage muss gerechnet werden, wenn die Überdeckung 
nachträglich verändert wurde oder andere Anlagen gekreuzt werden. 
Genaue Trassen und Tiefenlagen sind ggf. durch Querschläge vor Ort zu 
ermitteln. 
 

Mitnetz Strom: 
Unterirdische Versorgungsanlagen sind grundsätzlich von 
Bepflanzungen, Anschüttungen und Überbauungen (z.B. 
Längsüberbauung mit Borden) freizuhalten. 
 
2.20 Kosten 
 
Die Erschließungskosten sind durch den Vorhabenträger zu übernehmen. 
Ein Städtebaulicher Vertrag ist abzuschließen. 
 
 
 
Aufgestellt durch: 
 
Ingenieurbüro Ladde 
OT Bitterfeld 
Binnengärtenstraße 10 
 06749 Bitterfeld-Wolfen 
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